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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und Ver:.. 

fügungen /. 
die Monatssprüche und Monatslieder 'für 19.8 5, wie 
. sie uns von der Zentrale des Evangelischen Jung
märinerwerkes in der DDR zugeleitet wurden. · 

,. 

Nr. l) Jahreslosung, Monatssprüche und Monatslieder 
1985 

Nachstehend. veröffentlichen wir die Jahreslosung sowie 

Jahreslosung, Monatssprüche und MonatsUeder 1 9 8 5 

Für das Konsistorium 
Dr. Nixdorf 

Abkürzungen.für bibl'. Texte: ö = Ökumenischer Text (gilt für Psalmen und NT) 
E Katholische Einheitsübersetzung 
L Lutherübersetzung AT 64/NT 75 

' . 

·:: .
. 

Abkürzungen für I,.iederbücher EKG 
BHl'EKG 

= Evangelisches Kirchengesangbuch 
- Beiheft zum EKG

Jahreslosung: 

.Januar: 

Februar: 

März: 

GK Gemeinsame Kirchenlieder:

MS: 

ML: 

MS: 

ML: 

GldW Gott liebt dies,e Welt
SuK = Singt und klingt ·

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum 
bei euch: 

Jesus Christus spricht: Der Mensch lebt nicht nur von 
Brot.. · 
Gesegn uns, Herr,· die Gaben dein 

· Wir. leben nicht allein vom Brot

Jesus Christus spricht: Freuet euch aber, dass eure
Namen im Himmel aufgeschrieben sind. 
Nun_ jauchzt dem Herxn, alle W�lt

MS: ' Jesus Christus spricht: Ich habe für dich gebetet, dass 
dein Glaube nicht erlischt; 

ML:· Komm, o komm, du Geist des Lebens 

Kol. 3,16 
f . .· 

Lk 4,4_ 

.EKG 374 
GldW 55 

Lk 10,20 

EKG 187 
SuK 32 

Lk 22,32 

EKG 106 

ö 

ö 

L 

ö 
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April: 

Mai: 

Juni: 

Juli: 

September: 

Ol,tober: 

November:· 

MS: 

Mi,: 

MS:. 

'ML: 

MS: 

ML: 

MS: 

MI.: 

MS: 

ML: 

MS: 

ML: 

MS: 

·A m t s bla tt

Oer 'Herr l�t wirklicll auferstanden. 
Mit .Fre.Uden zart 

Jesus Christus spricht: Ihr werdet die Kraft des Heili
gen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen s.ein. 
0 heiliger Geist, o heiliger .Gott 

Ich.will dich rühmen;Herr, meine Stärke. 
Erd und Himmel soUen singeri 

Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in 
Chdstus .Jesqs entspricht! 
Laß die Wurzel· unseres Handelns· Liebe sein 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dicll selbst; icll 
bin der Herr. 
Herzlich lieb hab ich dich,,o Herr 

Öffne mir die Augen f�r das Wunderbare an deiner 
Weisung. 
Es ist ein Wort ergangen 

So spricllt Gott der Herr: 
Ich sthenke ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen 
.einen·neuen ßeist. 
Ein reines Herz, Herr, schaff in mir 

. MS: So spricht Gott der Herr: 

ML:' 

MS: 

ML: 

Ich will das Verlorene wieder sucllen und das Verirrte 
. , zurückbringen Und das Verwundete· verbinden und · das 
· Schwache stärken.

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 
' 

Meine Se�le preist die Größe des Herrn, und mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter. 
Also liebt Gott die arge_ Welt 
Kanon: Meine Seele erhebt den Herren 

Heft 7/8 / 1984 

Lk 24,34 
EKG 81 
SuK 303 

Apg 1,8 

EKG 104 

Ps 18,2 
GldW 45 

Phil. 2,5 

BH/EKG 79 

Lev 19,18 

EKG 247, 1-2 
Suk 4ll, 1-2 

Ps 119,18 

'GK 79 
SuK 457 

Ex.11,19 

EKG 263 
SuK 441 

�z 34, 16 

EKG 53 
SuK 280 

Lk 1, 46-47 

EKG 35 
SuK 238 

ö 

ö 

ö 

ö 

L 

ö 

E 

L 

ö 

Adltung: Die Schreibweise der Namen, Titel, der Ab
kürzungen und der Interpunktion gehört zur 
authentiscllen .Textgestalt mit dazu. 

Rundverfüguilg des Evangelischen Konsistoriums vom 
23.8.1983 :... Pr. 20440-1/83 Pkt. 1.2 -) die besonderen 
Zweekbestinunun.g,en vom •Gemeindekirchenrat bzw. 
Kreiskircllenrat besfQlußmäßig �u treffen sind. Wo eine 
zweite Kollekte durch Beschluß des Gemeindekirchen
rates eingeführt worden ist, sollte das nicllt zu Lasten 
der landeskirchlicllen Kollekten geschehen. 

Die Ökumenische Arbeit�gemeinschaft für Bib�llesen 
(ÖAB) verantwortet nicllt nur die ausges)Jchten Texte 
und Lieder, sondern auch für ·die· Hei'aµsgabe festge
legte Textgestalt. 

Nr. 2) Kollektenplan· fiir das Kalenderjahr 1985 

Evangelisches 
Konsistorium 
C 20902-3/84 

Greifswald, den 17. Juli 1984 

Nachstehender Kollektenplan einschließlich der ver
merkten Opfersonntage,wurde in der Sitzung der·Kir
chenleitun� am 13. Juli 1984 beschlossen! 

Hinsichtlich .der Kollekten für eigene Aufgaben der 
Kirchengemeinden bz;,. Kirchenkreise wird auf die 
Kirchenordnung Artiklj!l 62,3 bzw. 102,3 sowie auf die 
Rundverfügung vom i7. Nov. 1965 - C 20901-6/65 -,
verwiesen, woriach (uhter Berück.siclltigung der Dek
kungsvermerke gemäß :aaushaltsplanrichtlirtjen und der 

Besonderer Hln'wt1is zum· 24; 12; 1985 
Auch- für 1985 geht die l{frchenleitung davon aus, daß 
„Brot- für di� Welt" besonders in der Advents- und 
Weihnachtszeit einen festen .Platz in dem Bewußtsein 
und der Opferbereitschaft unserer Gemeindeglieder hat. 
1985 ergept 1:1,ierzu. wieder ein zentraler Aufruf. 
Wer in der Advents- und Weihnachtszeit noch nicht für 
,,Brot für die Welt" spenden konnte, dem sollte an die
sein Tag die Möglichkeit· dazu gegeben werden. 
Außerdem ist • es jedem Gemeindekirchenrat unbenom
men, die Ihm zustehende Kollekte für „Brot für die 
Welt" '.zu bestimmen. · · 
Die Erträge der Opfersonntage sind aucll 1985 für den 
Wiederaufbau der Kirchenruine in Gartz an der Oder 

. bestimmt. Hierzu ergeht nocll besondere Verfügung. 
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Op ferson nta g e  1985

A m t s b l a t t  63 

13. Januar 1985 (1. Sonntag n:ach Epiphanis) 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß in Städten mit 
mehreren Gemeinden, der wahlweise überlassene Opfer
sonntag (Karfreitag/Ostern) in alien Gemeinden am 
gleichen Tage durchgeführt werden sollte. 10. Februar 1985

10. März 1985
(Sonntag Sexagesimä) 

. (Sonntag Okuli) 
Die Kollektenertr�ge und die Erträge der Opfersonn
tage des jeweils laufenden Monats sind durch'die Pfarr
ämter. an die Superintendentur bis spätestens 5. und 
von der Sup�rintendentur an das Konsistorium bis spä:.. 
testens 20. des folgenden Monats abzuführen. Die De'
zemberkollekten sind mit Rücksicht auf den Jahres
abschluß möglichst kurzfristiger abzuführen: 

5. April 1985
7. AprU1985

(Karfreitag> 
(Ostersonntag) } wahlweise 

2. Juni 1,9115 (Trinitatissonntag) 
7. Juli 1985

18. August 1985
22. September 1985

(5. Sqnntag n .. Trinitatis) 
(11. Sonntag n. Trinitatis) 
(16. Sonntag n. Trinitatis) 

In dem Kollektenplan 1985 sind die Opfersonntage· zu� 
sätzlich vermerkt. 

Für das Konsistorium 
Stöpperam 

fiollektenplan 1985 

lfd. Nr. Zeitpunkt· der Sammlung 

1. Neujahr
(L 1.1985) 

2. Epiphaniassonntag
(6.1.1985) 

3. !.Sonntag
n. Epiphanias .(13. 1. 1985)

4. 2. Sonntag·
n. Epiphanias. (20. L 1985)

5. Letzter Sonntag
n. Epiphanias (27.1.1985)

6. Sonntag
Septuagesimä (3. 2, 1985)

7. Sonntag
Sexuagesimä (10. 2. 1985)

8. Sonntag
Estomihi (17. 2. i985)

9. ··sonntag
Invokavit (24. 2.1985)

10. Sonntag
Reminiscere (3.3.1985)

11. Sonntag
Okuli (10. 3. 1985)

12. Sonntag
Lätare (17.3.1985)

13. Sonntag
Judika (24. 3. 1985)

14. Sonntag
Palmarum (31. 3. 1985)'

15. Karfreitag (5. 4. 1985)

16. Ostersonntag (7: 4. 1985)

17. Ostermontag (8.4.1985)

18. Sonntag
Quasimodogeniti (14.4.1985)

19. Sonntag
Misericordias Domini
(21. 4. 1985) 

,.., 

Zweck der Sammlung 

Fill eigene Aufgaben der Kirchenkfeise 
·(siehe vorstehende Ausführung)

Für den Dienst der Weltmission

Opfersonntag 

Für besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche der OS 
Union .,... Bereich DDR -

Füi· eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
(siehe vorstehende Ausführung) 

Für den kirchlichen Dienst an Behinderten 

Für die Instandhaltung von Kirchen und kirchlichen
· Gebäuden 

Für gesamtkirchliche Aufgaben des Bundes der Evange- 0 S 
lischen Kirchen in der DDR 

]für das l3ugenhagen-Jubiläuin 1985

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden -
'l("Orrangig für Christenlehre . oder Bauten -

Für die kirchliche Jugendarbeit 

Für die männliche Diakonie 
(Brüderhaus der Züssower Diakonieanstalten) 

Für. die evangelische Frauenhilfe (Frauenarbeit) 

Für· das Seminar für kirchlichen Dienst 
,\ 

.· Fµr die Einrichtung von Chrisienlehrräumen 

Für das Diakonische Werk 

Für die Durchführung der Christenlehre 

Fü� die kirchliche Jugendarbeit 

für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
(siehe vorstehende Ausführung) 

Für gesamtkirchliche Aufgaben der Evangelischen 
Kirche del:' Union � Bereich DDR -

, 

OS 

OS 
wahl
weise 
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lfd. Nr. Zeitpunkt der· Sammlutig · 

20 ... · Sonntag 
Jubilate (28. 4.1985) 

21. Sonntag
Kantate (5. 5. 1985>

22. Sonntag
Rogate (12. 5. 1985)

f·· 

23. Himmelfahrt (16; 5. 1985)

24. Sonntag
Exaudi (19. 5. 1985)

25. Pfingstsonntag (26. 5. 1985) ·
Reformationsgedenken

26. Pfingstmontag (27.5.1985).

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32 .. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37; 

38. 

39. 

40. 

41. 

Trinitatissonntag' 
(2. 6. 1985) 

. 

1. Sonntag .. 
n. Trinitatis (9. 6. i985)

2. Sonntag 
n. T:�-fnitatis (16. 6. 1985)

3. Sonntag
n, Trinitatis (23. fi. 1985>
Kirchentag.

4. Sorintag
n. Trinitatis (30.6.1985)

5. Sonntag 
n. Trinitatis (7. 7; 1985)

6. Sonntag
n. Trinitatis (14. 7. 1985)'

7.Sonntag
n. Trinitatis (21.7.1985)

·8. Sonntag
n. T.ririitatis (28.7.1985)

9. Sonntag
h. Trinitatis (4. 8.1985)

10, Sonntag . 
n. Triniiatis (11.8.1985)

11.Sonntag
n. Trinitatis (18. 8; 1985>

12. Sonntag 
n. Trinitatis (25.8.1985)

13.Sonntag
n. 'rrinitatis. (1. 9. 1985)

14.Sonntag
n. Trinitatis (8. 9. 1985)

A m t s b l a t t Heft 7/8 / 1984 

Zweck der Sammlung Opfersonntag 

Für die .Arbeit der kirchlichen Gemeind€8chwestern und 
den :fürsorgerischen Gemeindedienst 

Zur Pflege der Evangelischen Kirchenmusik und Aus
bildung von Kirchenmusikern 

Für die Züssower Diakonie-Anstalten, besonders die' 
Ausbildung von Diakonen 

Für den Dienst der Weltmission 

Für'eigen-e Aufgaben der Kirchenkreise 
(siehe vorstehende Ausführung) 

Für die Ausbildung der Geistlichen 

Für die Instandhaltung. von Kirchen · und . kirchlichen 
Gebäuden 

Für die Kirchentagsarbeit in unserer Landeskirche 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
(siehe vorstehende Ausführung) 

Zur Pflege der evangelischen Kirchenmusik und Aus
bildung von Kirchen�usikern 

Für den Dienst der Weltmission 

Ffü• die kirchlichen Feierabend-'- und Pflegeheime 

OS 

Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise - vorrangig für OS · 
Christenlehre·-

Für die diakonische Arbeit des Bundes der Evangeli
' sehen Kirchen in der DDR 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
(siehe vorstehende Ausführung) 

Für die kirchliche Jugendarbeit 

Für gesamtkirchliche Aufgaben der Evangelischen 
Kirche der Union - Bereich DDR ..:.. 

-Für die evangelischen Kinderheime und Kindergärten .

Für eigene· Aufgaben der Kirchengemeinden -;-- vor- O S 
. rangig für Christenlehre odet Bauten -

Für die Instandhaltung von Kirchen und kirchlichen 
Gebäuden 

Für die ökumenische Arbeit des Bundes der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR 

Für das Diakonische Werk 
- Tag 'der Diakonie -
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lfd. Nr. Zeitpunkt der. Samqilurig

42. 15. Sonnt!ig . ., . 
n. Trinitatis (15. 9. 1985)

43.· 16. Sonntag 
n. Trinitatis- (22, 9. 1985)

44. 1 7. Sonntag 
n. Trinitatis (29. 9. 1985)

45. 18,.Sonntag 
n. 'l':ririitaUs (6; 10 . .1985)
Erntedankfest

46. 19, Sonntag 
n. Trini�a{is Cta: 10.1985)

4'?._ 20,Sonntag . '· 
n. TrinitiitiS (20. 10. 1985>

48. · 2i: Sonntag 
· n. Trinitatis (27.10.1985)

49. Reformaticmstag
(31. 10. 1985) · . 

50; 22. Sonntag 
n. Trinitätis (3)1. 1985)
'Reformationsfest

51. Drittletzter Sonntag
des Kirchenjahres
(10. 11. 1985)

52. Vörletzter Sonnt�g
. des Kirchenjahres

(17.11.1985)
t .. 

53. Buß- m1d .Bettag
(20.11. 1985) 

54. Letzter Sonntag 
des Rircherijahres
Ewigkeitssonritag
(27. 11. 1985) . 

55. 1. Advent (1. 12, 1985)

56.. · ·2.'Advent (8. 12. 1985)
.,. 

57. 3. 'Advent (15. 12. 1985) 
. . 

' 
' 

58. 4. Advent (22,12, 1985)

59. HeHig-AJ::lend • ·
(24, 12. 1985)

60. 1. Weihnachtsfeiertag
(25.12. 1985)

Am t s b la t t

Zweck der Sammlung Opfersonntag ·

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden
(siehe vorstehende Ausführung)

Für die kirchliche Posaunenarbeit

Ii'ür die weibliche Diakonie 
(,,Bethanien"· in Ducherow und Schwesterriheimathaus
Stralsund) ·

. Zur Wiederherstellung. kirchlicher Gebäude und, Unter,
stützung von Kirchengeinefnden unserer Heii:;natkirche

Für den kirchlichen Dienst an Hörgeschädigten und
Blinden

Für .. eig�ne Aufgaben der Kirchenkreise
(siehe vorstehende Ausführun,g> · ..

Für die Arbeit der kirchlichen Gemeindeschwestern
und den fürsorgerischen· Gemeindedienst

Für das Seminar für kirchlichen Dienst

·Für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes

• Für den kirchlichen Dienst an su�tg�fährdeten
' --

.,, 

Für den Dienst an Hilfsbedürftigen· 
- Diakonisches Werk unserer Landeskirche

.Zur Erfüllung dringender Aufgaben der Evangelische!).
Kirche der Union - Bereich DDR -

Zur Hilfe bei besonderen· Notfällen in unserer Landes-
kirche . . . .

Zur Pfiege der Evangelischen Kirchenmusik und Aus-:· bildung von.Kirchenmusikern;'
• • ·1 ' ;�, 

Für eigene Aufgaben der K\rchehkreise •
(siehe vorstehende Ausführung)

Für -die evangelisch�n 'Kinderheime und Kindergärten
! , Für die kirchliche Jugendarbeit

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden (siehe vor--
stehende Ausführung mit · besonderem Hinweis)

Für das Seminar für kirchlichen Dienst

· os
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61. 2. W eihilachtsfeiertag
(26. 12: 198'5) 

Für die katechetische .Ausbildung· 

62. Sonntag n. Weihi;;_achten
(29. 1.2.. 1985) 

F.ür die ökumenische Arbeit _des µutherischen Welt
buride!I 

63, .. Silvester 
(21. 12. 1985) 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
(siehe vorstehende Austühru_ng) 

Nr. 3) Thesen zum Umgang mti Kollekten 

Die Frühjahrstagung unserer L�ri4essynQde besch\oß, 
atlfA11regung des ·Tagu_rigsausschusses ,Kdllekten und 

: Spenden' dle folgenden Thesen zum Umgang mit Kol
lekt.en in unserem Amtsblatt· zu. veröffentlichen. Die 
Thesen .wurden in der, �irchenprovinz Sachsen erar
beitet. · Wir bringen sie mit freundlicher Genehmigung 
der zuständigen Stellen µer Kirc,b.enproviriz .Sachsen 
nachstehend ,zur Kenntnis. 

.. 

Für das 'Kopsistoriur'n 
Dr�Nixdorf 

·. Thes� zum Umirang mit �0Ue�e1i ·

Die Kollekte ist von allen Formen der Geldeinnahme
die ·der:Kirche· angemessenste.' (s.-die Sammlung. des 
f'aultis für Jerusalem 2. Kor. 9). . . 

·,Ein Sorgfältiger 'Umgang mit ihr, ist dri11:gend .geboten.
Geistliche Verantwortung, menschlicher Takt.1,md recht
liches. Denken gehören hier zusammen. 

Die Kollekte ist gottesdienstliclie·Gabe. Sie'hat ihren 
besonderen.Platz im Gottesqienst und gehört zu ihm 
als ein unverzichtbarer Bestandteil. Zumeist hat. sie 
in. der Ordnun� des .Gottesdienstes ihren P�atz vor 
dem. Fürbittengebet. Dieser Platz scheint atich der 
sinnvollste zu sein. Die Gaben sind nicht nur. ein 
Zeichen der Pankbarkeit dei: Geber, sondern auch 
selbst Anlaß zum Dank, insbesondere zum Dank für 
den Glauben der GemeiQde; So sind.nicht nur Dank 
uhd Fürbitte aufeinander bezogen, sondern auch das 
Geben und idas B.eten. für . etwas. Es wäre dah�r 
sinnvoll,. wenn. . der geh11nnte Kollektenzweck auch. ZUßl Anliegen . in. der .

. Fürbitte würde.. Auch im
· G,ottesdienst mit kleiner Besuc,b.erzahl sollte es eine
Form des,]i,insamrnelns ·der·Kollekte .geben, in der 

dieser Charakter der,Kollel(te zum Ausdruck kommt . 

. Pie Kollekte ist vertrauensvolle Gabe. ·In ihr li�gt 
ein .stUck Vertrauen darauf,,nicht auf diesen mate� 

· 1',iel\enWe.rt; sondern 'auf die Barmherzigkeit Gotte�·
angewiesen zu sein. Der ·Geber vertri;1ut darauf, daß. 
seine Gabe •'di;ingend . gebraucht .·oder weggegE:?ben .
wird, und daß. sie auch wirklich für den Zweck ver'
wandt wird, der geQannt wordE:?n ist, Es �uß alles .
vermieden. werden; was . dies' Vertrauen . erschüttern 
könnte (näci).lässiger Unigarig mit dem g�ammelten 
Geld, spätere. Änderung .de.s Kollektenzwecks, ,Tel-

, . lung des eingesamzp.�lten Betrages u. a. m.). 

,- -nie Kollekt� ist fi'ehvillige G•be (2. K6r. 9.7); Sie' . stellt den Geber immer wieder neu in die Entschei-
dung, läßt ihm .dabei aber auch seine. Freiheit. Dies_e 

· Freiheit muß sorgfältig , gewahrt werden; sie ist
. \\l'ichtiger als eine rqögliche Erhöhung des Kollekten,- .
ergebnisses. So darf _diese Freiheit wederr· durch
Gruppenzwang noch durch psychologischen Druck 

beeinträchtigt .werden. Die . Einsammlung muß so 
geordnet sein, daß keiner · wegen eines niedrigen 
Betrages beschämt und keiner wegen eines hohen 
Betrages gerühmt werden kann. Diese Freiheit läßt 
die Kollekte iu einer frohen Angelegenheit werden 
und führt zlim Lobpreis Gottes. 

Die Koll�kte 'ist eine konkrete Qabe. Sie kommt.von 
. einem bestimmten Menschen in ,seinem jeweiligen 

Glaubensstan·d mit seinen besonderen finanziellen 
Möglichkeiten und dient einer ganz bestimmten 
'A\.Jlgabe der Kirch� Ihr . Zwt?Ck muß dem Geber so
genau wie möglich erkennbar und VOJ:Stellbar' sein. 
je allgerrieiper die Zweckangabe ist, desto rriehr ver
liert die Kollekte ihren eigenfüchen Sinn. Je kon
kreter dje Zweckangabe einer K9llekt� ist, desto 
. mehr wird die · Mündigkeit .. einer Gemein!}e . ernst 
genommen. 
Wichtige Aufgabe eines Gemeindekirchenrates bzw.· 
eines Kreiskirchenrates ist es, jeweils V o r .den 
Sammlungeil, festzulegen, für welchen konkreten 
Zweek die Kollekten gesammelt. werden, über die 
die Gemeinde bzw. der l{irchenkreis zu verfügen 
hat. Dieser konkrete Kollektenzweck ist natürlich 
.auch demje11igen, der. die Kollektenabkündigung vor
nimmt, in!die Hanci. zu geben. 

Die Kollekte ist gesamtkircbliche Gabe. In ihr nimmt 
die Einzelgemeinde ihre Verantwortung für gesamt,;. 
ldr<;hliche Aufgaben wahr. Wie eine .Gemeinde ein 
Fürbittengebet .nicht nur für· sich selber beten kann, 
so wenig kann sie ihre Kollekte. nur f.ür si� selber 
sammeln. Diei,e über die Grenze der qemeinde hin
alisgepende Verantwort\!.ng muß auch in der Art 
der Bekanntgabe der Koilekte deutlich werden, aber 
auch ,in dem Verhältni-s zu dem, was für-die eigene 
Ge.meinde gesammelt wird. Vop daher ist zti fragen, 
ob die 'Kollekte ihren gesi;1mtkirt;Jllichen Charakter 
verliert, wenn. sie zugunsten dfr. Kollekte für die 
eigene Gemeinde· an ·den Ausgang: des Gottesdienstes 
verwiesen Wird. 

B. Hjnweise auf s�atliche. Gesetze und Verord- ..
n�gen

Nr.-4) Verordpung zur Bekämpfung vo11 (i)rdnungs-
widrigkelt� . owvo··._ vom 22. März 1984 

'Evangelisches 
Konsistorium 
D 12011 -.,,., 5/84, I 

Greifswald, dEm 31. Juli 1984 

Nachstehend veröffentlichen wir aus dem Gesetzblatt 
Teil I Nr. 14/1984 die Vei;-ordnung zur Bek&mpfung von 
Ordm.ingswid.rigkeiten � OWVO ,.-. , 

Har d e r  



Heft 7/8 / 1984 Amt s bl a t t 67 

Ver()rdnung 
zur Bekäinpfung von OrdnungswidrigkeHen 

-owvc;,-
,i�m 22. März 1984 

In Durchführung des § 3 und des § 43_Abs.1 des_ Ge
setzes vom 12, Januar 1968 zur Bekämpfung von Ord
nungswidrigkeiten - OWG ...:. (Gbl. I Nr. 3 S. 101> wird 
folgendes verordnet: · · 

I. 

· · Verstöße gegen die s�aatlicne Ordn�ng

§1 

Unwahre Aqabep0 gegeliiiber· �inem Staatsorgan. 

(1) Wer vor�ättJich unrici}tige Angaben: zu seine� Per
son . gegenübe_l;'i ej,nem zuständigen Staatsorgan oder
_einer .. erm�chtigtim Persi;m macht . oder pflichtwidrig 
Angaben zu seinerPerson verweigert, ):i:ann mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe bis 500 lVIark belegt werden. 

(2) :Pie Durchführung. des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt den LeiternderDienststellen·der Deµtschen Volks-·
polizei, den .. Vorsitzenden oder sachlich zuständigen 
liauptamtlichen .Mitgliedern der örtlichen Räte .· 

.§2 

Beschädigung öffentlicher Bekanntqaachungen 
-. .( 

poUzei, den Vorsitzenden oder den Stellvertretern der 
Vorsitzenden für Inneres der Räte der Bezirke und 
Kreise. 

Anmerkung: 

Schwerer Gew·ahrsarnsbruch kann als Straftat nach 
§ 239 StGB verfolgt-w�rden.

II. 

Verstöße g�en. die öffentliche .O�nung unli Simerhei& 

S�örung de� sozialistischen Zusammerileberui 

§4

(l) Wer vorsätzlich das sozialistische Zusammenleben
der Bürger ·stört, indem er 

L 1'.Uhestörenden Lärm verursacht qder Bürger andet.;.
Weitig ungebührlich belästigt, · · 

2; rechtswidrig. Sacheri oder·. Einrichtungen· geringfügig .
· beschädigt oder yerunstaltet oder solche Sachen,· so-. 

weit sie von . geringen;)_ Wert sind, zerstört oder. un-
brauchbar ·macht; · · · 

3. eine Zus1:1mmenktmft, die geeignet istj gesell!;chaft-
. liehe Interessen zu mißachten oder die öffentliche 
Ordnung und.· Sicherheit zu beeinträchtigen, organi
siert, unterstützt, in sonstiger W-eise daran mitwirkt 
oder diese nach .. Aufforderung durch·· zuständige 

(1) Wer vorsätzfich eine öfferitlic:he :a�anntmachung . 
4; eines. staatlichen oder gesellsc;haftÜcjien Organs, einer· 

geseUschaftlichen Organisatlon oder eines Verkehrs� 
betriebes enUe�t, beschädigt oder' veru.nstaltet, kann 
mit Verweis ocler Ordnungsstrafe · bis 500. Mark belegt 

st1i:atsorgane nicht verläßt, 
.. 

in demonstrativer Weise eine MißadJ.tung von Ge
setz� und anderen Rechtsvorschriften, staatlidJ.en 

'oder gesellsdJ.aftlichen • Interessen be;Irnndet .· oder 
dazu auffordert, 

werden. ·' · · 

(2). Bei geringfügigen Zuwidethandlungen gemäß Abs. 1 
sind clie dazu ,ermächtigten Angehörigen der ;Deutschen 
Volkspolizei befµgt, . eine Verwar'1-ung mit Ordnungs:-

. geld von 10 bis 20 Mark attszuspreclien, · 
. . • I . 

(3) Die. Durchführung des_ Ordnungsstrafverfahrens ob- ·
liegt den Leitern der Dienststellen der. Deutschen Volks
polizei, d�n Vorsitze;iiden oder sächlich zuständigen
hauptamtlichen Mitgliedern der örtlichen Räte, · 

Anmerktang: 

Wird durch die '.Beschädigµngen 'öffentlicher Bekannt
machungen die Durchführung: staatlicher oder gesell-- . 
schaftlicher Tätigkelt oder die Aµfrechterhaltung der 
öffentli.dJ.en Oi:-cinung beeinträchtigt, kann dies als Straf
tat nach §"2i3 StGB.verfolgt werden. 

. ' . . 
. . . . . 

§3

Gewahrsamsbrucb 
. • 1 .. 

(1➔ Wer vorsätzlich befichlagnahmte, gepfändete oder im 
arntlichen Gewahrs"a"fu befindliche Sachen unbefugt be'

nutzt, vernichtet, beschädigt oder beiseite schafft. oder 
unbefugt ein Siegel, clas im Auftrage eines Staatsotgans 
angelegt Wurde, bricht CJder. ablöst, karin mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe bis :500 Mark· belegt werd�n. 

(2) . Die Durc:hführung des· Ordnungsstrafverfahrens ob-'
liegt den Leitern der Dieriststellen der Deutschen Volk!!� 

5. "Gegenstände, Symbole oder andere Zeichen in einer
den staätlidJ.en 

. 
oder geseUschaftlichen Interessen

widersprechenden WeHie verwendet, 

6., Weisungen-der .-zuständigen staatlichen Organe zur 
Gewährleistung . von Ordnung und Sicherheit zu� 
widel'.handelt,. 

7. andere Haricllungen begeht,. die ;deri allgemeinen 
Interessen der so:dalistischen G,esellschaft oder den

. 13edürfnissen der -Bürger ·nach Gesetzlichk.1'!-it, Ord-. 
nung und SidJ.erheit widersprechen, 

k_arm mit. Verweis oder Orclnur.gsstrafe bis 500 Mark 
belegt werdep.. 

(2). E�ns�- k�nn zur 'verantwortuhg ge'zogen werden, 
· wer. gegen Gesetze und andere Rechtsv'o:rschrifte11 öder ,
deren Verwirklichung gerichtete Erhebungen .. durch;_ 
führt; ·schriftlic:he. Erklärungen sammelt, "lh!rbreitet, ver
anlaßt oder daran mitwirkt. 

(3) . Wo,rden durch die Ordnun�swidrigkeit nach Ab.s. i
Ziffern. 1 und 2 • der Bevölkerµng dienende· oder öffent-

. lieh zugängliche Sachen oder Einriclitungen beeinträch
tigt, und ist eine nachhaltigere. erzieherische Wirkung 
auf den Rechtsverletzer- notwendig, kanri ·zusät_zlich oder 
selbständig die Heranziehung zur gemeinnützigen Ar� 
beit ausgesprochen werd�n; . 

(4) Bei geringfügigen Zuwiderhandlungen lilind die 

dazu ermächtigten A�gehörigen �er Deu'tschen Volks
polizei befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgelt von 

10 bis 20 Mark auszusprechen. 
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. . . . · -.· . :. · .
. 
·_ 

. 
/ 

(5). Sachen, die zur Begehung einerOrdnurigswidrigk:eit 
naeh At>s, 1 Ziffern 3· oder· 7 · oder Abs. 2 benut:i-;t oder 
hergestellt wurden; können neben dem Ausspruch efner 
Qtdnungsstrafe oder selbständig unabhängig von Rech-

. ten Dritter eingez9gen
.
werden:· . 

. � '. :. ''• 
. 

' '. . . 
. . . . . ' 

(6) Die Dtrr-chführung des Qrdnuilgssttafverfahrens ob� 
liegt den Leitern' der Dienststellen der Deutschen Volks-
polizei. · · · · '. 

4,nmerkung: · 

Efhebliclle · Störungen des sozialistiscllen Zusammen� · 
lebens können als Straftat gegen die staatliche .und 
öffentliche Ordnung oder .. Sachbeschädigung verfolgt 
werden. .. . . . 

(1) Wer vorsätzlich einer Forderung der Deutschen
-Y Olkspolizei zur :Unterstützung bei' der. �bw�hr einer
unmittelbaren Gefahr. für Per.sonen, Sachen !)der Ein
richtungen ·unbegründet•nicht oder nur -ungenügend.
Folge· leis.tet, obwohl· ihm �ies ohne ,erhebliche Gefahr
für sein· Le beh. oder seine Gesundheit' . oder ohne Ver
let2:_ung wiclltigerPfUchtert möglich ist, kann mit -Ver
weis ?der Ord,nungsstq1fe bis 500 Mark belegt. werden.

�2)· E,benso kann �ur Verantwortul1g gez�gen ·werden, 
wer als· Verantwortlicher. der Auffqrderung der Deut
sclle� Vofkspo,izei zur Abwehr 09et. Beseitig1.mg ''einer 
Gefährdung Qd.er Störung der öffentHcnen ,Ortlnung und. 
Sicher):J.eit nicht Folge . leistet oder ihre Durchsetzung 
erschwert odet verhindert.. - ·, . . . 

(3); Die Durchführung des: Ordnµngsst111fverfahrens öb� 
liegfden Leitern der Dienststellen der Deutschen Volks-

. polizei: 
.· · · · ·· · 

§6
. . . 

Hausfriedensbruch in , öffentll�en Gebäuden 

(1) Wer �ori;äfalich jn �ffentlich� G�bäuc:le oder_ um
schlossene GrÜnW1tücke unberechtigt eindringt oder un
pefugt d11,rin verweilt, kann mit Verweis oder Ord
nungsstrafe bis 500 Mark belegt werden. 

. ;, . . ,- : .. .: 

(2> Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt den Leitern der ;Dienststellen der Deutschen Volks-. 
pölizel. · · · ' ·· 
·.,'-' 
Anmerkung: 

Gewaltsamer; mit Gewaltandrohµngen oq.er mehrfach. 
begangener Hausfriedensbruch in öffentlichen- Gebäu-. 
den �arin als Strru;tat nacll-§ 134 StGB veii:olgt weiden. . . � . . : . ·, . ' 

§,7

()rdnung und Slc;heri.eit in:i. Verkehrswesen 

(1)- Wer vorsätzlicll oder fab�lässig . . . . 

• _!_'· .. ·.'· : . . ' .•·· • : ' '' • 

i 1. den zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit 
. Ini Eisen bahriwesen .. erlassenen Rechtsvorscllrlften 
oder den auf ihrer Grundlage ergangenen Vorscllrif-
ten der Eisenbahn, · · 

2; den atif Grund derin' Ziff; 1 genannten Bestimmun
gen oder Vorscllriften. getroffenen dienstlichen An-

. ordnungen, · · 

3. in· Verkehrsmittel oder -anlagen unberechtigt ein
dringt> oder den Bestimmungen zum·· Aufenthalt 
darin zuwiderhan9elt oder,

4. Fahrscheinautomat.eh öder '-geber ·oder Gepäck
schließfächer bei.chädigt'oder mißbräucl!.Hcll benutzt,

. ' . . 
kann mit Verweis oder Ordnµngsstrafe bis 500· Mark 
belegt werden .. · "' . · . · · _ 

(2) Bei geringfügigen Zuwiderhandlungen .nach Abs. l
sind die von den . gemäß Abs

'. 
3 . zuständigen Organe 

urid ·Dienststellen ermä.chtigteb Mitarbeiter befugt, eine 
Verwarnung mit Ordni.mgsgeld ·von 10 bis '.20 Mark aus-
zusprecllen. · · · · · 

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volks
poHzei, den für Verkehr zuständigen hauptamtlichen 
Mitgliedern der Räte der • Kreise; Städte oder Stadt
bezirke oc;ler d�n Leitern der_ z1.1ständigen Leitungs
organe und Pienststellen 4er Deut.sehen Reichsbahn. 

Anmerkung zu Ab. 1 Ziff. 3·: 

Gewaltsames, mit Gewalta:ndrohung oder -mehrfäcll be
gangenes Eindringen >od,er unbefugtes Verweilen in 
öffentlichen Verkehrsmitteln ·oder -anlagen kann als 
Straftat nacll § 134 StG_B \>'erfolgt werden. 

§ ll

Ungenügende · $icherung von Bau-:· oder 

· .Abbfuchmaßtiahrn�n • und Batiten

(1) Wer vorsätzlich cx:ler fahrlässig Bau- odlr Äbbruch�
maßnahmen, :Baus,tellen, ··Baumaschinen und -geräte,· 
Baustofflager, · Brunnen, Schächte, . Ausschachtungen, 
Keller, Öffnungen od.er Abhänge -ohne die erforder
lichen Sicherungen läßt, kann mit Verweis oder Ord
nungsstr�fe �s 500 Mark belegt werden. 

(2) Die Durcllführ1.1ng des· Ordnurigsstrafverfahrens ob
liegt den Leitel'.Il der Diens.tstenert' der Deutschen Volks
polizei, den Vorsitzenden oder den saclllich zuständigen 
hauptamtlichen Mitgliedern der örtl.ichen Räte Und den 
zustäridigen Leitern der Staatlichen fürnaufsicht. 

§9

Gefährdung·der TierbestliDde, Mißhandlung von ,Tieren 

(1) Wer vor_sätzlich oder. fahrlässig die von' ,z.entralen 
oder örtlichen Staatsorganen oder von Leitern der vete
rinärmedizinischen Fachorgane oder v()n ihnen beson-' 

ders beauftragten Tierärzten auf der Grµndlage von
Reclltsvorschriften: · angewiesene . iv.i:aßna:hmen zum 
Schutz gegen die Gefährdung der Gesundheit der Tier:
bestände durcll Seuchen, Parasitosen oder andere be
sonelt!re Geff:lhren nicht dUrchführt oder nicllt befolgt, 
kann niit Verweis oder Ordn1.1ngs�trafe• bis 500 Mark

· belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verant)Vort1,mg gezogen werden,
wer vorsätzlich ein Tier mißhandelt. 

. . . . . : . . . 

'(3) Bei geringfügigen Zuwiderhandlungen gemäß Abs. 1 
sind die Leiter oder. von ihnen- beati.ftragte Mitarbeiter 
der veterinärmedizinisclieii .Fachorgane und bei Zu
widerhandlungen gemäß.Abs .. 2 die dazu. ermächtigten 
Angehörigen der Deut�chen Volkspolizei oder die Leiter 
der Beiräte für .. Tierschutz und Tierhygiene und Tier
ärzte staatl�cher Tierarztpraxen befugt, eine Verwar
nung mit Ordnungsgeld von 10· bis 20 Mark'. auszu
sprechen. 

(4> Die Durchführung des Qrdnurigsstrafverfahrens 
obliegt bei Zuwiderhandlungen gemäß Abs.1 den Lei-
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tem der . veterinij.rmedizinischen _. Fachorgane und bei 
· Zuwiderhandiungen , gemäß Abs; 2. den · Leitern der .

DienststeHen der);>eutschen"VolkspoliZei oder �ei Miß
handlungen von landwirtschaftlichen Zucht- und Nutz-• 
tieren den Kreistierärzten. 

Anmerkurig zu _Alls. 2: 

Erhebliche Mißh1:mdlungen von Tieren können nach 
� 250 StGB als Straftat ver:i:oigt · werden, 

§ io 

Zuwiderhandlungen gege� ein. Tätigkeitsverbot 
' . ' · . . . .. ' . . . 

(1) Wer vorsätzUch einerti g�richtlicll auferlegten Tä
Ugkeitsverbot zuwide�handelt, kann mit Verweis oder 
Ordnungsstrafe bis 50� ·Mark belegt W-erden. 

. . •  . 

(2) Die Durchführung des Otdntmgsstrafver:fahrens ob
liegt den Vorsitzend_eri oder sachlich zuständigen haupt
amtlichep.. Mitgliedem . der·, Räte der Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden. · 

· · 

Anmerkung: 
,, 

Schwerwiegende ._:?:uwiderhandlungel) geg'en ein gericht
liches 'Tätigkeitsy�rbot können als Straftat nach § 238 
Abs: 2 St(;l:B ve;folgt werderi. 

·• · 

§ 1i
... . f . 

Mißbrauch aiif dem Gebi�i der,.R,ecbtsberat� 

(1) · Wer vorsätzlich, ohne im Besitz, der erforderlichen 
Erlaubnis zu sein, fremde Rechtsange,legenheiten gegen 
Entgelt besorgt, kann mi.t V erweis. oder. Ordnungiwtrafe
bis 500 M�rk belegt werqeri, 

. . . 

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt qern. Minister der Justiz. 

§ 12 

_Automatenmißbra11.cb 

(1) Wer vorsätzlich die Leistung eines öffentlichen 
Automat.en oder .vontEinrichtungen der Deutschen Post 

. ?:ur SelbS.tbedient1ng in Aii.fJpruch nimmt, ohne. das Ent
·. gelt zu entrichten/kann mit Verweis .oder Ordnungs'

straf.e bis 500 Mark >belegt werden. , 

(2) Bei geringfügigen zuwiderhandhingen gemäß Abs. 1 
' sind die dazu ermächtigten· Angehörigen der. Deutschen 

· VolkspoHzei; bef Mißbrau,ch. von Selbstbedienungsein
richtungen der Deutschen Post die dazu ermächtigten 

der Bürger oder. der Gesellschaft und· die Schuld des
·· Täters unbedeutend sind ünd damit 4elne Straftat vor
liegt, mit :Verweis- oder Ordnungsstrafe bis 500 Mark
belegt werden. · 

(2) Ebe�so. kann zur VerailtWortung gezogen Werden,·
wer vorsätzlich ein Fahrrad . oder anderes FaBrzeµg, für 
desSen Führung keine ErlaU;bnis erforderlich ist, gegen 
den·wmen des Berechtigten in Gebrauch nimmt. 

(3). Die·D�rchftihru11g des:Qfönungsstrafverfahrens ()b,;. 
liegt deri Leitern der DieriststeHen der Deutschen Volks.:. . . 
polizei. 
� 
. . . 

Anmerkung zu Abs; l: 

Die unbefugte Fahrzeugbenutzung. in anderen· :Fällen 
kann als Straftat na_ch § 201 StGB verfolgt werden. 

§14 

Trunkel)heit .in der. Öffentlichkeit 

(1) Wer in der Öffentlich.keif im betrunkenen Zustand
oder durcli anderes anstößiges 'Verhalten im erheblichen
Maße den Anstand _oder die menschliche Würde verletzt 
oder andere Störungen der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit verursacht, kann mit Verweis oder Ordnungs:- . 
strafe bis 500 Mark .. belegt werden. 

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig tn Ausübup.g eines
Berufes oder Gewerbes · 

i. an betrunkene. Persone� Alkohol ausscherikt oder
verkauft oder 

2. an Personen, bei denen erkennbar ist, daß diese ein ·
Fahrzeug führen, Alk_Obol ausschE:)pkt, . . . 

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 .Mark 
belegt· Wi;!rden. 

(3) Die .Durchfilhrurig des Ordnunggstrafverfahri?ns ob ...
liegt bei Zuwiderhandlungen gemäß Abs. 1 den. Leitern 
der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei und bei 
Zuwiderhandlungen gemäß Abs. 2 den Leitern. der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei, den Vorsit�
zenden oder den·· sachlich zuständigen ·hauptamtlichen ·• . 
Mitgliedern der örtlichen Räte. 

. § 15' 

Mißbrauch ode� Beschädigung von Alarmanlagen 

(1) Wer vorsätzlich ein� . öffentliche Warn:-, ivrelde-; 
Signal- öder Alarmanlage oder Notrufe mißbraucht odihr 
b�chädigt,: kann mit Verweis .oder Ordnungsstrafe bis 
500 Mark belegt werd.en.Mitarbeiter der Deutschen Post, befugt, eine Verwar

nung,, tnit Ordrn-1ngsgeld von 10. bis 20 Mark äuszu-
spreclien. · · · ··· ·· · . (2) . Die Dur�ftihi'un(f.des .Otdnungsstrafverfahreits ob .... 

.. liegt den Leitern-der·Dienstste)J.en der Deutschen-Volks
. .POiizei oder den Vorsitzenden oder sachlich zµständigen 

hauptamtlichen ).VIitgliedern. der örtlichen. Räte. 
(3) Die .Durchführung des Ordnungsstrafverfa:hrens ob

liegt den Leitern der Dienststellen der Deutsehen Volks
l)olizei. Be_i Mißbrauch . von Münzfernsprechern, Auto-

. 

maten. öper anderen Selbstbedienungseinrichtungen der 
Deutschen.Post obliegt die Durchführ.urig des Ordnungs
strafverfahrens den Leitern det zuständigen Post- und 
Ferm:neldeämter .. 

§13 

Unbe(ogte FahrzeugbenutzunJ 

(1) Wer ein Kraftfahrzeug oder WaS.serfahrzeug, zu,
d_eren Führung eine Erlaµbnis erforderlich ist, gegen 
_clen Willen des Berechtigten . benutzt, kann, wenn die 

· Auswirkungen· der Tat -auf die Rechte und Interesi;en 

Anmerkung: 

Erhebliche Verstöße des Mißbrauchs oder der Beschä
digung von Alarmanlagen, die der Brand- C>der ·Kata
strophenbekämpfung dienen, · können als Straftat nach, 
§ 191 StGB verfolgt werden;·

§ 16 

Verunstaltung von geSchütztem Kulturgut 
. \ .. 

und Naturschutzobjekten 

(1) Wer ·vors�tzlich Gedenkstätten, Gedenktafäln, Denk-.
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m ale 9der. anderes geschütztes. ,Kulturgut oder unter 
Naturschutz stehende Objekte verunstaltet. kann mit 
Very,eis oder Ordnungsstrafe bis ijOO Mark belegt wer-: 
den. · · · · · · · 

·

.. (2) EbensQ k,:mri zur Verantwortung gezogen werden, 

.. wer vorsä�zlich die ill Recht�yC1tschrifte11 vorgeschrie� 
'bene?Kennzeichnung die�er Objekte beeinträchtigt oder 

· mÜ3brauc:ht. · · ·

(3> ·:Bei geringfügigen' Zuwiderhandlungen gemäß Ab
sätze 1 und 2 sind die dazu von'lVorsitzenden des Rates
des, l{reii,es ermächtigten Mitar,l:leiter' befugt, eine v.er;_
warnung n'lit Ordnungsgeld von · 10 bis 20 Mark aus
zusprecI,:en, . · · 

(4) : Die Durchführung des. Ordnungsstrafvedahrens ob
liegt· den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen haupt ...
amtlichen Mitgliedern der Räte der Kreise, Städte oder 

. ·•·Stadtbezirke. · · · · · · 

· Anmerkung:

Beschädigungen oder andel'.e sctiädigeride Einwirkungen
auf geschütztes ;Kulturgut können nach § 12 des Kultur-

•gutscbutzgesetzes als Str�at'verfolgt werden.

•· V erantwortlichkeii fll' . Ordnungswidrigkeiten .; ' 
�irtclerjilltjger '. . . 

(1) Ein Erwachsener, der ein Kind oder einen Jugend
lieben zur Begehung oder zur Teilnahme an einer Ord
nungswidrigkeit auffordert, kann mit Verweis oder
Ordnungsstrafe bis 500 Mark. belegt werden.

(2) Die Zuständigkeit fü?die1Durchführu�g des Ord�
nungsstrafverfahrens richt�t · sich n!!,ch den Rechtsvor
schriften, zu deren Verletzung angestiftet wurde.

,·_·/ . . . . . 

. oder ande1·e Vorteile •für sich. öder andere Personen 
ford�rt, allnimmi oder -sich versprechen läßt, kann mit 
Verweis. oder Ordnungsstrafe . bis·

. 500 · Mark belegt
wel'den. · 

· · 

· (2) , Die Durcllführung des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen haupt-
amtlichen: Mitgliedern. der örtlichen Räte.

Anmerkung: 

Unzulässige Bevorzugung unter Mißbrauch übertrage
ner Befugnisse kann als Bestechung nach § 247 StGB 
verfolgt werden .. 

§20 

-Verletzung von Preisbestimmunge�

(1)· Wer fahrlässig

· 1. einen . anderen ' als· den gesetzlich zulässigen Preis
veranlaßt, fordert · oder verefnnahmt,, 

2, für Invesfülonsvorhab�n ein anderes als das gesetz-' 

lieh' zulässige verbindliche Preisangebot abgibt, .. 
f. 

3. seiner Pflicht zur Führung des Nachwei!,es über die 
Zulässi�keit und das .zustandekpmmen der von. ihm
berech.neten Preise (Preism)ichweispflicht> nicht �am�
kommt .• oder .die ihm :obliegende Pflicht zur Preis
auszeichnung (PreisauszeichnUiigspflicht) verletzt,

(. 

4. i11, .i\nbiigen, Berichten oder Meldungen an Preis
organe unrichtige , Angaben macht und damit oder
auf andere Weise ungerecl:ltfertigte Preise erlangt, .

51 Auflagen der Preisorgane nicht befolgt oder deren 
Kontrolltätigkeit behiridert .oder.· erschwert, 

kann mit- Vetweis oder Ordnungsstrafe bis· 10 000 Mark 
· belegt werden.

· 

(2) EbensQ kann zur Verantwortung gezogen werden,
wer vorsätzlich . eirten anderen als .den gesetzlich zuläs-

III. 

. · sigen Preis bietet oder gewährt oder eine vorsätzliche 
Handlung, nach Abs. l begeht;· ohne einen erheblichen 

Verstöße gegen wirtschaftsleitende MalJnahmen 

· Z�nv .. �derbandlungen gegen· .· fes�g,elegte Öffnungszeiten ·

(1) ·Wer vorsätzlich als �iter oder Inhaber eines Ein
zeifüi11d!ilsgeschäftes, einer· Gaststätte oder· Einrichtung,

. 
die· Dienstleistungen für d_ie .. l3evölkerung · erbringt Oder

. vermittelt, .den von den örtiichen Räten . festgelegten
Öffnuil�s.z�iten . zuw1derharideit, ·kann rnit Verwejs. oder

·. Ord�un�tr:afe bis 300 Mar;k. belegt werden: 

(2) Die J;)urchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob.:
liegt den Vorsitzendtn oder s�chlich zuständigen haupt
amtlichen Mitgliedern der örtlichen Räte. ,

§,19 

°P'n-'1llissige •. Bevorzugung•: b�i, Warenabgabe 
und:• Dienstleistungen 
_. .· .. ·,· .. . ' 

(1) Wer als„ Leiter od�r Mitarbeit�r von Produktions-,
Handels-, Dfenstleistungs� . oder. anderen Gewerbebe
trieb.eo oder sonstigen , Eh1richtungen für eine unge
rechtfertigt bevorzugte oder unzulässige Abgabe von 
Waren oder Ausführung von Leistungen Vermögens-

Schade11 herbeizuführen.. 

(3) Der aus Preisübersch.reitungeh erzielte Mehrerlös
ist entsprechend der\. geltenden Rechtsvorschi:iften an 
die Geschädigten zurückzuzahlen oder zugunsten des 
Staatshaushaltes einzuzielien. '

(4) Die Durch.fülirung des Ordnungsstrafverfahrens .ob-
liegt 

· 

· dem ·Leiter des Amtes .für :Preise beim Ministerrat,
deµi Staats,sekretär irrl Afnt für Pl'.eise,

. den Stellvertretern de,s .L�iters ,des Arrites für Preise,
. dem' Leiter der Zentralen Staatlichen PreiSkontroffe
für Inv,estitionen 'beim A.rnt für Preise, 

den ,Leitern der Abteil�ngen und der Außenstellen 
des Amtes fi,ir Preise, 

' ' , ; 

den Leitern · der . Abtei'.lUngen oder der Referate 
Preise bei den örtlichen Räten; 

' ' 

den Leitern von Finanz- und Preist.onfrollorganen 
in anderen

. 
zentralen $taa,tsorgane, die im· Auftrage

des Leiters des Amtes für Preise Preiskontrollen 
durchführen, 

�nm,erkung: 

Erhebliche Verstöße gegen das Preisrecht können nach 
§ 170 �tGB als Straftat verfolgt werden.
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· § 21.

Verkür�ung von St�uern, Abgaben; 
anderen Abführungen a� den' Staatshau!jhalt 

und Bei�rägthn zur �ozialversiche�ng 

(1) \\!'.er fa�rläs$ig bevvirkt; �aß

1. Steuern nicht oder zu.niedrig festgesetzt werden,
·
. 

· . ,. . ' c· . -,: . , . ·. 

2. Steuern, Abgaben oder andere·: Abführungen an den· 
Staatshaushalt, die der. Schulq.ner zu berechnen und 
abzuführen h.at; nicht oder zu niedrig· erklärt oder 

· angemeldet werden,,

3. Vorteile , bei d�r Fesisefaung oder Erhebung von
Steuern oder anderen Abgaben entgegen den Rechts-
vorschri�t� gewährt öder. belassen werden, · 

4. Preis,stü,tzungen. oder Preisausgleichsbeträge unge
rechtfertigt öder in .ungerechtfertigter Höhe bean�
J,;agt oder in Anspruch ge_nom�en wevden,

. •. ti;·�:: . . . .• . ·, . .. 

kann mit Vtt�weis oder Ordnungsstrafe bis 10 000 :tylark 
belegt werden. 

{2)' Ebenso kann zur Verantwortung gezogen werden, 
, wer die liandlung vorsätzlich begeht; .ohne einen: er
i ·heblicheri. Schaden herbeizuführen. 

(3) Die Durchführung p.es Ordnungsstrafverfahrens ob-' 
· liegt den Vorsitzepden oder ga.chlich zustandig�n haupt
amtlichen Mitgliedern der Räte. der Bezirke und Kreise 

. oder .den vom . Minister der Finanzen beallftragten 
Leitern· der Finanzorga,ne 'in anderen zentralen Staats-

- • • 1 • • • 

organeii.

§ 22 ·.

(1) Wer fahrläS5.�g beWir�t, daß

1. Beiträge zur . Sozialpflichtversicherung 1,1nd Unfall
umlage· nicht �der zu, niedrig ·festgesetzt. werden;

· 2. Beiträge zur S�zialpflichtversicherung und Unfall,
umlage, die der Schuldner zu berechnen und abzu
führe,n · hat, nicht oder zu niedrig' entrichtet , werden, 

3. Beitragsvergünstigµngen e,ntge�en de,n_ Rechtsvor-
schriften gewährt oder belassen werden, 

kann mit Verweis odei· ()rdrtungsstrafe bis 10 000 Mark 
belegt ·wer:den. 

(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen w,erden, 
war . die Handlung vcirsäb;lich begeht, ohne einen er: 
heblichen Schaden herb�izufüllren. 

(3) Die 'Durchführung des Ordnungsstraf.;,erfahrens ob-
. liegt den Yorsitiende� oder. sachlich zuständigen haupt
amtlichen Mitgliedern. der R&te .• der Kreise öder den 
vom Minister der Finanzen beauftragten Leitern der 
Finanzorgane in anderen zentr�leri. St'aatsorganen. 

. 
·: ! 

,· ' , . ;, . .  , .' 

Anmerkung zu §§ �l un�. 22: 

Vorsä,tzliche Verstöße gegtl.n das Steuer-, Abgaben- oder 
Sozialversicherungsrecht .mit ·erheblichem: Schaden kön
nen nach,§ 176 StGB als Straftat v:e,rfolgt, werden; 

§ 23 
. . 

(�) Wer eigene oder fremde Ange�egenheite.rt in bezug 

·auf Steuern, Abgaben oder andere· Abführllngen, Preis
stütiurigen, Preisausgleichbeträge Öder auf Beiträge zur 
Sozialpflichtversicherung waht,nimmt oder· wahrzuneh
men hat und _ dabei vorsätzlich oder fahrlässig gegen
eine im Interesse der . Ermitt).ung, Festsetzung, 'siche-,
rung oder Einbeziehung von Steuer_n, anderen A,bgaben,
Preisstützungen, Preisausgleichsbeträgen oder Beiträgen 
zur· Soiialpflichtversicherung ·. bestehende Rechtsvor-· 
schrift verstößt, die Kontrolltätigkelt. der Finaµzorgan� · · ·
auf diesen Gebieten behindert oder. erschwert oder ,eine 
ihm erteilte A:uflage. nicht befolgt, kann mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe bi1> 10 Qoo·Mark belegt werden. 

(2) Wer vorsätzlich unerlaubt' gewerbsmäßig Hilfe in
Steuersachen leistet, kann mit Verweis oder Ordnungs-
strafe. bis · l 000 Mark belegt werden. 

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob� 
liegt den Vorsitzencienoder sachlich zuständigen haupt
amtlichen)VIitgliedern der Räte.der Bezirke und Kreise, 

§ 24 
, . 

Verletzung von Pflichten gegeniiber 
der Staatlichen · Finanzrevision 

(1) Wer vorsätzlich Auflagen der. Staatl.ichen ·Fina,nz-: . 
revision nicht oder mangelhaf( erfüilt, falsche Angaben , 
macht, für Revisipri.sfeststellungen erf_orderliche Unter
lagen. zurückhält oder. beisei\e schafft ocier Revisioiis
handlungen der Staatlichen Finanzrevision in anderer 
WeiSe behin�ert, kann .mit Verweis. oder. Ordriungsstrafe 
bis 500 Mark belegt werden. ' · 

(2) Die Durchführung de� Or\'.l.nungsstrafverfahrens ob
liegt dem Leiter der Staatlichen· Finanzrevision und 
den Leitern'' der ;Inspekfü;men , der·· Staatlichen FinaJ,1Z
revisiori. oder den vom Minister der Finanzen beauf� 
tragten Leitern de� ·Finanzorgane in anderen zentralen
Sta�t:;;organen. · · · · · · 

· § 25 

Schutz der. Geldzeichen. und Postwertzeichen 

· (1) Wer vorsätzlich, ohl).e dje Absicht einer Vorberei
tung von FäJschung�n,

1. Papier, das. dem zur Hersi,ellung von Geld,zeichen
der Währung der De1,:1tschen Demokratischen Repuc 

blik verwendeten und '-durch äußere. Mer�male er
kennbar gemachten Papier ·zum Verwechseln ähnlich 

,sieh�, 

? . ', 
2. Stempel,, Siegel, Stiche, Plat�en und . andere )nstru- _ 

mente, - die 1zur Nachahmung oder Verfälschung von _ 
Geldzeichen (Noten -oder Münzen) der Währung der'
Deutschen Deniokratischen Republik oder fremder 

Währungen oder V.Oll. gültigen Postwertzeichen, Frei;_ 
stempelabdrucken Und internationalen Aritwortschei� 

. . nen v�rwendet werden können, 
- . 

3. Drucke oder Abbildungen, die Geldzeichen der Wäh.;. 
rurig der ,Deutschen Demokratische,n Republik oder. 
fremder · Währungen . oder Postwertzeichen, Frei
·stempelabdrucken µnd internationalen . Antwort�
scheinen zum Verwechseln ähnlich sind. 

4. Drucke oder Abbildungen, die nachträglich so ver
ände1i werden können, daß sie den Geldzeichen d.er 
Währung der· Deufschen D.emokratischen Republik 
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oder 1 fremde.r. Währungen · qder Pqstwertzeichen,. 
Freistenipelabdruckeri und internationalen 'Antwort

. schein•en zbm Verwechselniähnlich sinci', 
: . . . ' 

5. Instrumerite, .die zur Herstellung solch et Drucke oder
Abbildungen· v;erwendet · werden können,

' �ngenehinigt iU').fertigt,. al.lf�wahrt oder weitergibt oder 
· unge;nehmigt$ .A.�di,ucke. v:e>nd,en genanriten-Instrumen-.
ten herstellt oder weitergibt,· ka_nn mit_ Verweis oder
Ördnungsstrafe bis 1 000 Mar\{ belegt.·werden.

(2) Die bei der Handlung b�nutzteri oder mit ihr her�
. gesteilten Sachen könneri' · wiabhärtgig von .· Rechten 
J?ritter eirige2:ogeµ werden. > . . 

. . 

' . 

(3) Die Durchführung d� Ordnungsstrafverfahrens ob
· liegt dem sachlich zuständi�e11;Stellvertreterdes Präsi'
. denten der-,;Sia:a:tsbank.der Deutschen Deniokratischen
a.epublHt; soweit sich die zuwiderhalldl'ung gegen die

... Sicherheit . im . Postwertzeichen�, Freisten:ipe}abdruck-
·. und· internationalen Antwortscheinverkehr richtet, den .
Leitern der Bezirksdirektionen der Deutschen �ost. 

(1) Wer nai::hgemachte, verf_äfäch'.te oder aus dem Uni
I;ruf gezogene Geldzeichen def'Währung der._Deutschen 
D·emokratischeri. . Republik Öder · fremder Währungen 

· .oder Postwertzeichen, Freistempelabdrucke und inter
: nationale J\,ritVltortscheine; die er. in gutem Glauben 

· eritgegengenQnlni� hatte; vorsätz\ich .als echte oder
ri_och gültige anbil:!tet oder ir>. :verkehr bringt, nachdem 
er sie als nacl;lgemacht, verfälscht oder .a1.1s den(Umlauf
.gezogen erkannt hat, kann mit_ Verweis cicler Ordnungs
strafe bis 50Q Mark belegt werden.

. . ! ' . , 

(2) ·· Geldzeichen; Postwerlzeicben, Freisterrtpelabdrucke 
• Und internationale Antwortscheine im Sinne des Abs. 1
sind einzuziehen. . 

· · · • · 

· (3) Die Durchführung des Qrdnungsstrafverfahrens ob
liegt dem sachlich zuständigen Stellvertreter des Präsi
denten der Staatsbank der Deutschen DemokratLSchen 
Republik, sow�it .. sich. die zuwid�rhandlUng gegen die. 
Sicherheit lm. :Postwertzeichen�,. Freistempelabdruck:..·, 
und internationalen Antwortscheiriverkehr .richtet, den 
Leitern der Bezir)tsdirekt'i?nen der Deutschen Post. 

Anmerkung Z1i §§'25 und. 26: 

Verstöße. geg�n den Schutz der Geldzeicheri· oder Post-: 
we.rtzeichen können in anderen Fällen nach §§ 174 und 
175 StGB.als Straftaten verf�lgt werden. 

§ 27

J\;rhöhte · Ordnurtp�$tafmaßnahmen r • . . .
. 

. 

Eine Ordnungsstrafe bis 1 ooo:Mark kann bei vorsätz- . 
liehen OrdnungsV,'idrigkeiten gemäß § 2 Abs. 1, § 4 Ab
s.ätze 1 ünd{2, ·§ 5 Abs. 2; § 6 Abs. 1, § 7 Äbs. 1, § 8 Abs.l, 
§·9 Abs 1, §10: :Abs.i, § 11 Abs. J, § 12 Abs. l;-§13 .Abs. 1,
§ 14, Absätze fund 2, §15 Abs. l,•§ 16 Abs>!, §Jf) Abs: 1
.qnd § 24 Abs:1 ausgesprochen werden, wenn

1. · ei·n größerer Schaden verursacht wurde oder hätte
verursacht werden können, 

.2: die gesellschaftlichen Interessen gr<>b mißachtet 
wurden, 

3; 
. 

die staatiiche. oder öffentliche Ordnung und Sicher
heit erheblich beeinträchtigt .wurden oder 

4.· sie aus Vorteilsstreben 'oder wiederholt innerhalb 
von 2 Jahren .begangen.und mit Ordnungsstrafe ge-
ahndet wurden. · · · · ·

§ 28 
/

I 

(1) Für die Durchführung des. Ordnungsstrafverfäh- ·
rensund den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen
gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten 1 -:-OWG- (GEI. I Nr. 3
s._101).1 

. (2) Ein Bürger der Deutscberi · Demokr�tischen Re:. 
publik kann auch dann nach .aen §§ 2, . 4, 6, .7, 12 bis 
17 und 25 bis 27 :1;ur- Verantwortung gezogen ·werden; 
wenn er die Ordnungswidrigkeit im Ausland_ begeht. 

§ 29

:(1) Diese Ve�otd?lting tritt a.m 1. Juli 1984 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

"-- die Verordnung vpm 16. Mai 1968 über Ordnungs
widrigkeiten, :(GBL II 'Nr, 62 S. 35.9:; Ber; Nr. 103 
S.827), · . .

- die zweite Verordnung vem '15. September· 1971 über
Ordnungswidrigkeiten (GEI, II Nr. 67 S. 577), 

- die Ziff.l der Anlage zur Verordnung vqm 11. Sep
tember . 1975 Z\!,r , Änderung . von Ordnungsstrafbe
stimmungen (GBI. I Ni:. 38 S'. 654),.,. 

' . .. ··· .. , ,· ··., · ... ····· . .. , . 

'· ', ' ' .··' ' ', ' ·, - der § 20 · Abs: 1 · der Verordnung vom 5. Januar 1984 
über die ·Leitung und Durchführung der öffent
lichen Personenbeförderung. - Personenbeförde
rurigsyerordn�ng (PBVO''-�- (GBl. I •Nr. 4 S. 25); 

" . ''

. Berlin, den .22. März 1984 

Der Ministerrat 
der Deutsche� Detnokrattschen Republik 

-w. Sfoph

Vorsitzender 

. Der Minister der Justiz 
Heusing. e r

C. Ped,onalnachrichteri,

Berufen: 

Friedrich Wilhelm W i t t e . aus Klütz zum Super
intendenten des Kircheilkreises Altentreptow und als 
. Ffarrer der G'eineinde Altentreptow (Ffarrstelle 1) zum 
LJuni, 1984; eingeführt �m ·a; Juli 1984. 

' .._. :, . . . ' . . . ' 

1 Getetz vom 12, Januar 1968 zur Beldlmpfung von Ordnungs
widrigkeiten - OWG - (GB!. I Nr. � s: 101) i. d. F. des Devisen
gesetzes vom 19. Dezember 1973 (GB!. I Nr. 53 S. 574), des Ge
setzes vom 19. Dezember 1974 · zur Anderung des .. Strafgesetz
buches, des :Anp1;1ssungsgesetzes · und des. Gesetzes zur B'ekämp
fung von Ordnungswidrigkeiten (GB!. I Nr. 64 S. 591), des Ge
setzes vom 28•. Juni 1979 zur Änderung und Ergänzung straf
und strafverfahrensrechtlicher ,Bestimmungen und des· Gesetzes 
zur Bekämpfung. von Ordnungswidrigkeiten (3, S.trafrechtsände" 
rungsgesetz) (GBl. J Nr. 17 s. 139) und des Gesetzes. vom 25. März 
1982 über die gesellschaftlichen Gerichte der Deutschen Demo
kratischen Republik "" GGG - (GB!, I Nr. 13 .S. 269). 
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Verstorben:• 

Pfarrer i. R. Walter Puch e rt, 2100 Pasewalk, letzte 
Pfarrstelle Gützkow, Kirchenkreis Greifswald-Land 
geboren am 5. 6. 19i3, gestorben am 8. 7. 1984. 

Pfarrer i. R. Dietrich F e i s t , .2381 Bodstedt, letzte 
Pfarrstelle Abtshagen, Kirchenkreis Grimmen, gebo
ren am 3.8.1910, ge$torberi am 26. Juli 1984.-

Entlassen: 

auf seinen Antrag aus dem Dienst der Kirche bei 
gleichzeitigem Verlust der in der Ordination begrün
deten Rechte Reinhard Ku h'l, Groß-Bünzow, Kir
chenkreis Wolgast, mit Wirkung vom 1. Mai 1984. , 

D. Freie Stellßll

Die PfarrsteHe , D � b e r k o w , an der F 96 gelegen, 
im Kirchenkreis Altentreptow ist frei und sofort wieder 
zu besetzen. Zur Pfarrstelle gehören 3 Kirchen. Mit
arbeit des Ehegatt�m in der Christenlehre und als 
Organist ist erwünscllt. Nachtstrombeheizte Pfarrwoh
nung mit Ga·rten und Garage ist vorhanden. POS in 
Völschow (Schulbus) und E0S in Demmin (internat). 

Bewerbungen sind' an das Evange�ische Konsistorium 
2200 Greifswald, Bahn�ofstr. 35/36, zu richten; 

Di.e Pfarrstelle G 'r O ß ... B Ü iJ. Z O W, Kirchenkreis 
Wolgast, ist frei. Zur Pfarrstelle gehören 2 Kirchen 
und eine Kapelle.· Das Pfarrhaus sowie die Gottes
dienststätten - befinden sich·· in gutem baulichen Zu- . 
stand. Eine geräumige Wohnung mit schönem Garten , 
und ausreichendem Nebengelaß ist 'Vorhanden. 
Groß-Bünzow Hegt nahe der Fernverkehrsstraße F 109 
zwischen Anklam und Greifswald; nächste Bahnsta
tion: Klein-Bürizow, 2 km, an der Strecke Stralsund
Berlin. Weitere Auskünfte kann Frau Pastorin Steiner 
2204· Züssow, Kirchweg 2, erteilen. · · 

Bewerbungen sind zu richten an den Gemeindekir
chenrat Groß-Bünzow uber . das Evangelische Konsi
storium 2200 Greifswald, Bahnhofstr. 35/36. 

bie Pfarrstelle U e c k e r m ü n d e I I . Kirchenkreis 
Ueckermünde, ist wiederzubesetzen. 2 , Predigtstätten 
(Ueckermünde und Mönkebudeh Pfarrwohnung (zen
tralbeheizt) mit 4 2/2 Zimmern, Küche und Bad sowie 
Wirtschaftsgebäude und- Garten ist vorhanden. Uecker
münde (13 000 Einwohner) liegt am Haff, ist Bahn- . 
stat;ion Uild hat außerdem gute Busverbindungen. 
Polytechnische Oberschulen am Ort, EOS iri Torgelow, 
14 km entfernt. 
Der Gemeindekirchenrat erwartet Bereitschaft zur Zu
sammenarbeit bei herkömmlichem und zeitgemäßem 
Dienst (Neubauarbeit). 
Bewerbungen sind an den Gemeindekirchenrat in 2120 
Ueckermünde über das Evangelische Konsistorium in 
2200 Greifswald, Bahnhofstr. 35/36, zu richten. 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 5) Bibelwoche 1984/85 
Die 47. Bibelwoche 1984/85 mit ausgewählten Texten 
aus der Apostelgeschichte soll unter dem Thema 
stehen: 

GOTTES HEIL - UNTERWEGS ZUM MENSCHEN. 

Damit sich Pfarrer, Mitarbeiter, Konvente und Ge
meinden auf die Bibelwoch.e vorbereiten können ge
ben wir schon jetzt Texte und Themen dieser Bibel
woche bekannt: 

1) 1,1-11 Gottes Heil braucht seine Zeugen. 
\ 

2) 2,36-47 Gottes Heil ruft zur Gemeinschaft. 

3) 8,26-39

4) (10,1-48)
11,1-18

5) 13,1-3;
14,8-18

6) 16,11-34

7) 28,16-31

Gottes Heil schafft Freude. 

Gottes Heil überbrückt Gräben. 

Gottes Heil fordert Umkehr. 

Gottes Heii schenkt neu�s Leqen. 

Gottes Heil kommt zum· Ziel. 

Als Psalm wurde ausgewählt: Psalm 67,1-6 und 8. 
Lied der Bibelwoche ist EKG 222: Der du in Todes-
nächten' . , , 

Die Bibelwoche mit Texten aus ci.er. Apostelgeschichte 
möchte. Gemeinden dazu ermutigen, glaubwürdige aoi-
schafter des Heils zu sein und zu bleiben. In diesem 
Sinn kann die Bibelwoche ein Beitrag zu den Missio-

. narischen 80er Jahren ·seini Dabei bietet sich von ei
' rügen der Texte her auch Gelegenheit, über die Taufe 
nachzudenken und der Gemeinde die . Taufe wichtig 
werden zu lassen. 

Das Mitarbeiterheft mit Exegese, Anregungen für Vor
trag und Gespräch, Vergleichstexten und Stimmen aus 
d.er Ökumene sowie .das Gemeindeheft können wie
bisher über die Superintendenturen ·bestellt werden.
Einen Bildstreifen zur Bibelwoche bietet das Ev. Jung
männerwerk Magdeburg an, Bausteine für die Arb'eit
in einer Kinderbibelwoche sind filr die Zeitschrift „Die
Christenlehre" vorgesehen.

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste 

F. Mitteil;ungen für den kirchlichen Dienst

Nr. 6) Hermann C r-e m er - Ein Leben als 
Protestant 

Von Prof. Dr. Günther Kehnscherper 
. . 

··
.1 

Begriffe wie „Protestant'' und „protestantisch" sind 
Worte, von deneri. man sich gar nicht vorstellen kann, 
wie die Christenheit ohne sie auskommen konnte. Urid 
doch werden diese :aezeichnungen immer wieder er"t 
durch den persönlichen Einsatz eines Christenmen
schen unter uns lebendige Wirklichkeit;· glaubwürdig 
und ermutigend. Die UnbedingtQeit ihrer Bindung_ an. 
das Evangelium, die Kompromißlosigkeit ihres Glau
bens und die Gewißheit, daß sie alles, was sie tun . 
oder. auch nicht tun, vor Gott verantworten müssen, 
,bestimmt das Denken und Handeln dieser Menschen. 

H. Cremer hat. als eine bedeutende Persönlichkeit der
_Kirchen- und Zeitgeschichte um die Jahrhundertwende
weit über, die Grenzen zunächst· der westfälischen· und 
dann der pommerschen Landeskirche' hinaus durch
sein . Zeugnis, se�n-persönliches Engagement und sicher
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auch durch seine Lehre Ze.ichen gesetzt, die damals 
für viele Ermutigung. und . Maßstab bedeutet haben. 
Er kam als Pfarrer aus der christlichen Gemeinde und 
hat dann Jahrzehnte' hindurch als Hochschullehrer, 
Forscher und immer wieder auch als Prediger bis zu
letzt keinen Zweüel daran gelassen, daß er vom An
ruf des Evangeliums das · Mandat seines Handelns 
empfing. 

Die Lebensd11-ten sind schnell genannt: August Her
mann . C r  e m e r ,  am 18. Oktober 1834, also vor 150 
Jahren, als 5. von 7 Kindern in Unna in Westfalen 
geboren urtd dort aufgewachsen. Sein Vater, der Leh
rer Wilhelm C. aus einer seit vielen Generationen in 
WestfiHen ansässigen Familie und.seine Mutter Luise, 
geb. Josephsori, vermittelten ihm eine pietistisch• 
fromme Glaubensgrundlage, die sein Fühlen und 'Han
deln zeitlebens bestimmten, Die Schulzeit in Dort
mund und Gütersloh und das Studium in .Halie und 
·Tübingen weckten früh ein Erkenntnisstreben, ver
bm1den mit dem zähen Will�n, das Erkannte auch zu 
tun; i859 Pfarrer in Ostönnen bei Soest in Westfalen 
und ab 1870 bis zu seinem Tode. im Jahre . i903 Pro
fessor für Systematische Theologie in Greifswald. 

Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Zeit des 
. Wieder.erwachens neuer Spiritualität .• Auch i:p. :Unna 
und seiner Umgebung fand sich ein Kreis erweckter 
Christen um den Pastor. von Velsen zusammen. Ein 
enges Band frömmigkeitsbezogener Gemeinschaft und· 
die Übung großzügiger Gastfreundschaft verbanden 
Menscnen verschiedener Herkunft. Die Aktivität und 
das Glaubensleben der Gemeinde· wurden hier wieder 
ein Stück „Öffentlichkeit", gehörten riun wieder zum 
Wesen protestantischen Handelns. Pie Kirche schuldet 
also der Welt -+ damals wie wohl auch heute - nicht 
einen hinter verschlossene� Türen ermittelten Rat urtd 
eine mit gleichsam einer Stimm� verkündete Norm, 
sondern· sie hat ihr eine Vorstellung und ein Beispiel vom 
Prozeß der Wahrheitsfindung selbst zu geben. Wie 
sonst sollte der Prozeß des Umdenkens in Gang gesetzt 
werden, wenn die Kirche nicht zeigt, was Fre.iheit von 
Menschenfurcht und persönliche Frömmigkeit heißt? 
Wo sonst sollte man· einer Kritik Raum geben können, 
aus der abz1.1lesen ist, daß sie gleichzeitig der Ruf in 
neues Leben und neue Verantwortung ist? 
Während der Schulzeit in Dortmund und Gütersloh 

1 hatte er das Glück, an· Lehrer zu ·geraten, die die Auf
gabe des· humanistischen Gymnasiums, die didaktische 
Aufarbeitung des bleibend Wertvollen vom Geist des 
klassischen. Altertums in modernen Formen aufzugrei
fen, mit Liebe und Geschi� bewältigten. 

. Homerische· Gleichnisse und 'Kontraste, Kompositionen 
Platos und ein' Ineinanderspiel von Göttlichem "un1 
Menschlichem, all das entfaltet sich in der Antike aus 
den. Möglichkeiten eines großartigen, weit angelegten, 
tief mitfühlenden, optimistischen Weltbildes. All das 
findet H.Cremer im Erttwurf seines christlichen Men
schenbild�s gleichsam vorgeieichrtet. Hier . liegen die 
Wuriel� seiner Liebe und des Verständnisses der Welt 
des Hellenismus und däß Neuen Testamentes, die eben
so wie die Atmosphäre seines Elternhauses zu einer 
entscheidenden Voraussetzung wurden für die Schaf
.fung des „Biblisch-theologischen Wörterbuches ._ neu
testamentlicher Gräcität", das zuerst 1867 in' Stuttgart 
erschien, 1902 schon seine 9., erweiterte Auflage er
lebte und dann zunächst von J; Köge! .und später von 
G, Kittel als ,;Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament" weitergeführt und 1957 in 2. Auflage ver
breitet wurde. Hier lernte ·er, den Spuren der den
kenden Beschäftigung des. Menschen mit den ewigen 
Aufgaben des Lebens, mit Liebe, Hoffnung, Freude, 
Schuld, Opfer, Angst und Tod systematisch zu folgen. 
Unverkennbar ist das protestantische Profil' H, Cre-

mers, eines' kleinen, gegen mancherlei Krankheiten 
anfälligen, aber überaus zähen Westfalen d1.1rch' seine 
beson1fore Lebensgeschichte geprägt: Das Studium bei 
den „Schwäbischen Vätern" in Tübingen und Halle 
mit leidenschaftlichen theologischen Auseinanderset
zungen vor allem mit J. T. Beck, der ihn in seinem 
·Bibelverständnis prägte, Promotion in Tübingen, Pre
digerseminar in· Wittenberg und erstem und zweitem
Examen in Münster, wo man ihm seiner Promotion
„im Ausland'' wegen erhebliche Schwierigkeiten
machte.

Eine Vermittlung oder Zuweisung einer Predigerstelle
für Kandidaten. gab es damals noch nicht. Die Aus
sicht, den Zufall der Bewerbungen und Probepredig
ten und der unberechenbaren Pfarrwahlen so lange

· herauszufordern, bis er für ihn günstig auslief, war
er für den eifrigen und ehrgeizigen ·lt Cremer sehr
bedrückend. Schließlich wurde er 1859 als letzter von
17 Bewerbern um eine freie Pfarrstelle in Ostönnen
bei Soest in. Westfalen gewählt. Für seine theologische
Entwicklung sind die elf Jahre im Gemeindepfarramt
besonders bedeutungsvoll geworden. Das Pfarramt war
keineswegs nur ein im Zwang der . Verhältnisse be
gründeter· Umweg für ihn, sowenig wie sein späteres
Pfarramt an St. Marien in qreifswald, das er neben
seiner Professur zu versehen hatte, nur eine Erschwe
rung oder . Behinderung seirier. wissenschaftlichen Ar
beit war.

Die Nötigung zur Seelsorge in der Gemeinde war zu
nächst für .. ihn ganz • persönlich ein wichtiger Impuls
und wirkte sich dann · a:uch auf seine Theologie aus:
der Biblizist · wurde zum lutherischen· Theolögen, zu
nächst als Prediger des Evangeliums und dann auch
als. Hochschullehrer, der nuri ·imstande war; auch an
deren ein · Lehrer im Glauben und im Ringen um
Wahrheit z1.1 sein. Das Pastorat förderte nicht nur den
Theologen in ihm, sondern· der Theologe auch das
pastorale Hap.deln. Daß das bei seinen Amtsbrüdern
wie auch bei den Fachkollegen vielfach falscher Be
urteilung unterlag, wird den nicht wundern, der das
Problem kennt.

Auch in Greifswald stellte das Pfarramt den Professor
in das kirchliche Leben in . einer Weise hinein, wi2
das akademii;;che Lehramt allein es nie vermocht hätte.
Nun redete doch nicht immer nur der Theoretiker,
sondern auch der Praktiker. Die Verbindung von
Pfarramt und Professur stellt damals wie h(;!ute mit
ten in den Prin:i:ipienkampf hinein, den die Kirche
überhaupt .bewegt. So bitter H. Cremer diesen Kampf
mit mancherlei Anfeindungen gegen seine Person emp◄ 

fand, für seine 'Wirksamkeit hatte er doch die Be
deutung, daß er sofort in. den geistigen Auseinander
setzungen seiner Zeit eine beachtete und gewichtige
Stellung einnahm.

Damit.mag•aHerdings auch zusammenhängen; daß ihm
die gedankliche Durchdringung der clJ.ristlichen Lehre
und Tradition und ihre systematische Aufarbeiturtg
in intellektueller Redlichkeit fern lag. · Für die ge- .
rechte Beurteilung · H. Cremers ist es von entschei
dender Bedeutµng, daß die religiösen Probleme im
Mittelpunkt seines · Denkens standen, nicht die intel
lektuellen t>enkstrukt11ren biblischer Lehre, Aber ge
rade diese Theologie biblischer Frömmigkeit, die sich
gelegentlich geradezu in eine Feinschaft gegen alle .
mühsam errunge_nen Ergebnisse der Aufklärung wen:. ·· 
den konnte, wurde ihm später zum Verhängnis. Wir
wissen beute - etwa durch die Auseinandersetzun
gen bei Lehrgesprächen -, wie · benachteiligt . Kirchen
und Religionen sind, die ip. ihrer Geschichte und
Theologie niemals Epochen echter Aufklärung durch'
lebt haben.
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Nur auf ein Problem sei in diesem Zusammenhang 
von Pfarra,nt und Lehramt noch hingewiesen, auf die 
Bedeutung der Hausbesuche. Die westfälischen. Ge
meinden erwarteten - und erwarten auch heute -
von ihren Pastoren gewissenhaften · Besuchsdienst. 
Man wunderte s.ich in Ostörinen und GreifsWald nicht, 
wenn der Pastor kam; sondern, wenn . er nicht kam. 
Waren die Gemeinden nicht zu groß, war es selbst:. 
verständlich, daß der Pastor einmal im Jahr in jedes 
Haus der . Gemeinde· kam. Mit dieser Verpflichtung 
nahm es H. Crem.er sehr ernst. Und doch blieben ihm 
viele Vormittage f�r seine theologische Arbeit. 

Sehr umfangreich .b1t der Briefwechsel, der uns von 
H. Cremer erh,alten geblieben ist. :Büchse}, Bengel,
Oetinger, Flattich, Schlatter und . vor allem Martin
Kähler, der berühmteste Schüler Tholucks, waren seine
Lehr'er · und · Freunde.

Dem übera,us eigenständigen Theologen, nicht mehr 
�ietist, aber Biblizist, nicht Konfessionstheologe, son
dern i11 der Nähe positiver Unionsthe(Jlogen angesie
delt, sozial interessiert·· und aufgeschlossen,. ohne aber 
dem Anliegen der Sozialdemokraten auch riur das ge
ringste Verständniii entgegenzubringen, strömten zahl
reiche Hörer aus allen Landeskirchen zu. Im Jahr des 
Luther-Jubiläums 1883 ließ er als Rektor der Uni
versität ein neuE?s ·· ;Hörsaalgebäude· bauen; denn die 
Zahl der Theologiestudenteri war von 30 auf. 320 ge
stiegen, Dazu trug der theologische Ansatz bei, in dem 
sich die verschiedensten Frömmigkeitstypen wieder
finden und spiegeln. konnten, sowie. eine immense di
daktische . Begabung und intensive seeisorgerliche Be:. 
ratung der Studenten. 

Für die Arbeit »Duell und Ehre"; Gütersloh 1894, er
hielt H. Cremer die Ehrendoktorwürde der juristischen 
Fakultät in . Greifswald. Das war zugleich eine Aner:. 
kennung seiner praktisch juristischen und administra
tiven Tätigkeit in verschiedenen Ämtern der Univer
sitätsleitung. Die Ordnung des Kassenwesens, der neu 
aufkommenden Altersv\ersorgung und der • Kranken
versicherung sind hier zu nennen .. In späteren Jahren 
erfolgte der . aufopferungsvolle persönliche Einsatz 
beim Bau der heute in kirchÜcher Verwaltung stehen
den Odebrecht-Stiftung · in Greifswald sowie Vorbe
reitungen zum Bau eines Theologischen · Studienhauses 
als Gegengewicht gegen die „unchristlichen und un
geistlichen Verbindurigshäuser". 

Aber auch die. theologische Entwicklung H. Cremers 
strebte einer weiteren Polar-isierung zu. Aus einer zu
nächst nur gelegentlichen. Kritik am Protestantenver
ein bildete sich immer mehr eine grundsätzliche Front
stellung gegen Methoden und Ergebnisse jeder ratio
nalen wissenschaftlichen . Forschung in · der Theologie 
heraus. Semler, Baur, Ritschl, von Harnack, Well
hauseri und Gunkel greift. er immer wieder polemisch, 
emotional und ohne · Erörterung der Sachdifferenzen 
an ... Gegenwärtig ist die ganze Zeitgenossenschaft un
ter Führung unseres Kaisers wie hypnotisiert von den 
,ErgebnisS�n der •wissenschaftlichen Forschung', welche 
in lauter Hypothesen bestehen. Wir aber haben nichts 
als die paradoxe Wahrheit der Bibel, Und haben damit 
zu arbeiten, als würde sich die ganze Welt dazu be
kehren, 'und müssen doch schließlich dankbar sein 
wenn wir den Wenigen helfen, die nach 1. Kor. 1 Gott 
erwählt hat" (Ernst Cremer: H. C; Ein Lebens- und 
Charakterbild. Gütersloh 1912, 348; dort weitere Lit.). 

In den Anfängeq der Sozialethik H. Cremers war eine 
derartige Position keineswegs angelegt. Erst unter dem 
Einfluß · von M. von N athuiiius, der· von 1885 bis 1888 
Pfarrer in Barmen war und dann von H. Cremer als 
Praktischer Theologe nach Greifswald geholt Wurde, 

- verfestigte sich diese Haltung. M. v. Nathusius wollte

Sozialethik im Rahme11 . der Praktischen Theologie· 
nicht als „ Theorie .der Tätigkeiten der Kirche zu ihrer 
Selbstverwirklichung" verstanden· wi�sen. Den Auf
trag sah er vielmehr darin, die „Sendung der' Kirche, 
die werbende Gemeinde Christi, Kirche als das irdische 
Organ zur Anbahnung des Reiches Gottes" darzustel
len und zu praktizieren. Urid H. Cremer wollte seiner� 
seits dieses Anliegen in der Homiletik praktisch ver- . 
wirklichen. . 

Aber wer· die traditionellen Anforderungen H, Cre
mers .in der: Homiletik studiert und gelernt hatte, war . 
damit noch.längst nicht in der Lage, sozialethisch vet"
antwortlich zu· predigen. ' Das .. erkannten viele Hörer 
Crem.ers sehr bald.· Wir wissen heute,· .daß die Sozial
ethik Grunddaten auch für das Sprachwissen anzubie
ten hat, die unabdingbare Konsequenzen· für die Ver
kü�digung einschließlich des Sprachgeschehens haben 
müssen,. 

Während Crem:er und v. Nathusius in den Anfangs
jahren von 1890 bis 1895 noch aktiv beim „ Evange
lisch-Sozialen Kongreß"• mitwirkten, trat vor allem 
Nathusius später niehr · und mehr in Opposition zu 
Fr. Nau.marin. 'Die· theologischen Arb�iten und die 
kirchenpolitischen Bemühungen · H. Cremers zeigen 

, beispielhaft, wie persönU.ch engagiert und zugleich 
. verfehlt .der ,normale' ProtestantiiimuS mit dem ihm 
zUr Verfügung steh.enden Aufwand an· Gelehrsamkeit 
auf die ,soziale Frage' reagiert hat. 

Dieser Sacliverhalt spitzte sich dann in der Auseinan
dersetzung um Paul Göhre zu, der seine Erfahrungen·. 
als anonymer Arbeiter in einer . Fabrik gewissermaßen 
als „erste deutsche Sozialreportage aus dem vierten 
Stand" veröffentlichte. H. Cremer verurteilte Konzept 
und Durchführung des Anliegens P. Göhres iri so 
scharfer For;m, daß nicht nur . Martin Rade, sonder•ri 
auch der Greifswalder Jurist Prof. Brerinig den jun
gen Theologen verteidigten: Für den protestantischen 
Prediger war der Alltag der Industriearbeiter eine 
fremde und exotische Welt. ,, Welches sind ihre so
zialen und politischen Vorstellungen, welch�$ ihr sitt
licher Charakter, ihr innerstes religiöses Empfinden, 
die SteUung des Einzelnen .zur Kirche, haben sie noch 
religiöse Bedürfnisse?" 

Die Ablehnung Cremers traf Göhre um so härter, da 
er zunächst ja ähnlich wie· Cremer große Hoffnungen 
in eine stark frömmigkeitsorientierte Persönlichkeit. bei
der Lösung sozialer: Probleme gesetzt hatte; 

So konnte Cremer trotz seines offenen seelsorgerlichen 
Blicks für die Außenseiter und Schwachen und einem. 
einzigartigen Zugang zur jungen Generation immer 
weniger den Weg zur Bewältigung der in Kirche und 
Gesellschaft anstehenden Fragen weisen. 

Aber weil er Buße nicht· nur als einen religiösen Akt 
verstand, füq.rte sie ihn immer wieder zu der ge
trosten Entsclllossenheit, gegen Gleichgültigkeit und 
Zweifel anzukämpfen und sich · persönlich mit einer 
mitreißenden Energie einzusetzen. Letztlich erlag er 
dann· 1903 · einer Überforderung seiner . Kräfte: Dieser 
persönlich engagierten, kämpferisch-protestantischen 
Haltung haben dann auch Freunde und Gegner weit 
über die Grenzen des Landes hinaus ihre Anerken
nung nicht versagt. 

In der Theologie war es dann vor allem E. Schaeder, 
der die Bemühungen Cremers um eine biblische Theo
logie des Wortes bis zum Barmer Bekenntnis 1934 
weiterführte. Pfa.ITer der „mittleren Generation", di.e 
zwischen 1aim · 1,md 1890 geJ:,oren · wurden, erkannten 
dann 19·34 in Barmen wieder, Was sie bei H. Cremet" 
und E. Schaeder gelernt hatten. 
Von den Schülern seien nur noch Walter Kähler ge-
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nannt, der dann 1922 pommerscher Generalsuperin� 
. tendent. wurde, und Samuel Jäger, als .einer der ersten 

Lehrer an der·Theologisehen Schule in Bethel seit 1905, 
über deren Gr:ündung sich schon H . .Cremer Gedanken 
gemacht hatte. 

· · 

A:m Lehensbild H. Creiners könnte Wieder einmal 
deutlich werden, daß es vielleicht nicht nur Ziel und 
Ergebnis sind, die über die . Wahrheit und den Erfolg 
des .Forschens und Lehrens entscheiden. Methode. und 
die Klarheit des. Denkens, aber auch die Lauterkeit 
des persönlicl,len Einsatzes werden immer wieder wich-

. tiiger als das Resultat: 

Nr. 7) Anstöße aus Vancouver. für unsere Gottesdienate 

.'...;Fortsetzung. Nr. 5) · - ;ABI. �-6/84 - . 

• . 3. Gottesdienst als Zeichen der Einheit mit dem gan-

zen .Volk Gottes 

Bei früheren Vollversammlungen ,Wl.lrden im Wechsel 
:i.vtorgengottesdienste 'hach dell liturgischen 'Traditionen 
der verschiedenen KonfeSsiorisfamilien angeboten. Die
ses Mal hat man - gegen all!=! Skeptiker, die vor „kon
struierten Liturgien warnten - versucht, eine Grund
struktur der gemeinsamen Gottesdienste zu bestimmen, 
in der Eigenarten me�rerer liturgischer Traditionen 
miteinander verbunden . werden, gleichzeitig aber �t
deckt werden konnte, wieviele gemeinsame Elemente 

· trotz aller Trennungen in · den verschiedenen Trac;Iitio
nen erhalten geblieben sind. Wir waren. eingeladen, 
wirklich am Reichtum der verschiedenen

. 
liturgischen

. Traditionen aktiv '(und hiebt nur als· Beobachter) 'teil
mhaben� Der Verlauf der Konferenz in Vancouver hat 
dem. dafür verantwortlichen Gottesdienstkomitee recht 
gegeben. · · · 

' �-, 

· Die bewußte Aufnahme v<)n . liturgischen Elementen
(vor allem Gebeten und Gesängen) anderer Kirchen
kann zur ,spirituellen Bereicherung führen und helfen,
in unserem noch so kümmerlichen Sonntagsgottesdienst
zu •erfahren: Wir sind Teil- einer weltweiten Gemein
schaft über alle ·Grenzen der· Konfessionen und Kultu
ren hinweg!,

Hierher gehören folgende E m pJ eh I u.n g en von
Fachgruppen der Vollversammlung in Vancou;1er:

I „Zeugnis in einer gespaltenen Welt" 
„Die Mitgliedskirchen werden ermutigt, einander 
auf. Ortsebene zu besuchen, um . an Gottesdiensten 

teilzunehmen und partnerschaftliche Beziehungen 
zu unterschiedlichen liturgischen Traditionen auf
zubauen." 

IV „Das Leben in Gemeinschaft teilen und heil 
machen" 
„Die Kirchen sollten ein System des Teilens und 
Austauschens zwischen Christen der· ganzen Welt 
entwickeln, . z. B. durch Austausch zwischen Ge
meinden und Pastoren, durch Bildung von bilate.:. 
ralen Partnerschaften zwischen Ortsgemeinden." 

VII „Lernen in Gemeinschaft" 
,,Die Teilnahme an Gottesdiensten in anderen Ge
meinden, · Besuche und Briefwechsel zwischen Fa
milien und · Kindern, die in verschiedeneQ Län
dern leben, .sollten ermutigt werden." 

Anlagen 

Im Folgenden geben wir - gegliedert nach der mög
lichen Zuordnung· im Gottesdienst -'-- Gebete und vor 
allem ·Gesänge weiter, die für die Gottesdienste in 
Vancouver besonders· bestimmend w�ren. 

Bei der Auswahl haben wir uns bemüht, die für Van
couver typische kulturelle Vielfalt. zu • berücksichtigen. 
Gleiche liturgische Stiicke wie· ;,Kyrie" oder „Hallelu
jah" bekommen eine unterschiedliche Ausdrucksnote 
durch die. je .verschiedene Vertonung, die von einem 
bestimmten K.uiturkreis geprägt ist . 

Bei dem „Oh praise the Lord'' aus Indien ist ange
merkt, .. da� es :s�ch . um. eine Bhajan-Melodie handelt; 
Bhajans sind :mündlich überlieferte Lieder', die auch 
heute in Jndtschen Gemeinden (z. B. in der Gossner
Kirche) · spontan neu entstehen, indem ein Vorsänger 
einen Satz· singt, der von der Gemeinde wiederholt 
wird. Deshalb ist auch hier vorgesehen, daß ein Vor
sänger einen Satz singt (bis zur Markierung durch ei
nen Doppelstrich ,quer zu den Notenlinien), und die 
Gemeinde wiederholt ,ihn. Dabei ist eine allmähliche 
Steigerung der .Dynamik und des Tempos vorgesehen -
bis gegen Ende wieder langsamer und leiser gesungen 
wird. 

Viele der . hier wiedergegebenen kurzen liturgischen .Ge
sänge eignep sich; gut zum wiederholten Singen als Un
terbrechung von l:.osungen oder Gebeten. 
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